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RS OGH 1981/12/18 6Ob648/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1981

Norm

WGG 1979 §20

WGG 1979 §21

WGG 1979 §39 Abs8

Rechtssatz

§ 39 Abs 8 WGG nimmt weder § 20 noch den § 21 von der rückwirkenden Anwendung auf Verträge über Baulichkeiten

aus, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erstmals bezogen wurden. Damit wurden aber dem § 20 WGG zum

Nachteil des Vertragspartners der Genossenschaft widerstreitende Vereinbarungen auch in bereits bestehenden

Verträgen für rechtsunwirksam erkannt.
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